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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Sandro Kirchner, Alexander König, Eric Beißwenger, 
Volker Bauer, Dr. Beate Merk, Benjamin Miskowitsch, Martin Mittag, Walter 
Nussel, Ulrike Scharf, Klaus Stöttner CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Rainer Ludwig, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias 
Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Drs. 18/6769, 18/9756 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen ohne zusätzlichen Ausgleichsbedarf zum Re-
gelfall machen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Rahmenbedingungen für die Genehmigung 
von Photovoltaik-Freiflächenanlagen so zu gestalten, dass die Ausgleichsmaßnahmen 
im Regelfall innerhalb der Anlage realisiert werden und außerhalb der Anlagenfläche 
keine weiteren Flächen für Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden müssen. So-
weit Bundesrecht betroffen ist, wird die Staatsregierung aufgefordert, sich für eine 
Rechtsänderung im vorstehend dargestellten Sinn einsetzen. 

Hierzu wird die Staatsregierung aufgefordert, zu definieren, wie zukünftige Photovoltaik-
Freiflächenanlagen ökologisch hochwertig gestaltet und gepflegt werden müssen, damit 

─ sie (möglichst) keine separaten Ausgleichsflächen benötigen, 

─ die Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der Anlage möglichst wenig oder nicht zu ei-
ner Reduzierung der PV-Modulfläche beitragen, 

─ sie gemäß ihrer ökologischen Entwicklung ganz oder teilweise auf den Biotopver-
bund angerechnet werden können. 

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob Flächen bereits realisierter Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen – die sich „hochwertig“ entwickelt haben – ganz oder teilweise auf den Bio-
topverbund angerechnet werden können. 
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I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 


